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Anwendung der Richtlinie 2005/60 EG auf über das Internet ausgeübteTätigkeiten der 
dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen (CHAP 2011/01497)

Sehr geehrter I

auf Ihren Beschwerdebrief vom 17. Mai bezüglich der AML-Regelung der 
Internetkasinos in Deutschland (CHAP(2011)01497) hin, haben wir die Angelegenheit 
untersucht und die deutschen Behörden kontaktiert. Auf der Grundlage der Antwort 
Deutschlands möchten wir Ilmen Folgendes mitteilen:

Artikel 2 der Richtlinie 2005/60/EG wurde in Deutschland durch § 2 des 
Geldwäschegesetzes (GwG) umgesetzt, in dem die im Siime dieses Gesetzes 
Verpflichteten aufgeführt sind. Die nach Kapitel II der Richtlinie 2005/60/EG von den 
Verpflichteten zu erfüllenden Sorgfaltspflichten sind in den §§ 3 bis 7 GwG festgelegt.
§ 3 Absatz 2 GwG führt die Fälle auf, in denen die (allgemeinen) Sorgfaltspflichten 
anzuwenden sind und setzt damit Artikel 7 der Richtlinie 2005/60/EG um. Eine 
Ausnahme für Intemettätigkeiten ist darin nicht vorgesehen. In welcher Form oder auf 
welchem Wege ein Verpflichteter seine Tätigkeit ausübt, ist daher unerheblich. Wenn 
und soweit die in § 3 Absatz 2 GwG genannten Voraussetzungen vorliegen, hat der 
Verpflichtete, unabhängig davon, ob die Geschäftsbeziehung über das Internet oder einen 
anderen Vertriebsweg zustande gekommen ist, die entsprechenden Sorgfaltspflichten zu 
erfüllen. Dasselbe gilt für die vereinfachten (§ 5 GwG) und die verstärkten 
Sorgfaltspflichten (§ 6 GwG) sowie bei der Ausführung durch Dritte (§ 7 GwG).

Kasinos unterliegen ebenfalls den Sonderregelungen gemäß § 3 Absatz 3 GwG, durch 
den Artikel 10 der Richtlinie 2005/60/EG umgesetzt wird. Deutschland teilte mis mit, 
dass der Betrieb von Onlinekasinos in Deutschland verboten ist. Dieses Verbot ist 
begründet in § 4 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrages der Länder, nach dem das 
Organisieren und Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet verboten ist. 
Glücksspiele fallen in den Zuständigkeitsbereich der Länder, die sich in dem
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Glücksspielstaatsvertrag auf eine gemeinsame Regelung geeinigt und diese in den 
entsprechenden Rechtsvorschriften auf Länderebene verbindlich festgelegt haben.

Gemäß § 284 des Strafgesetzbuchs stellen Zuwiderhandlungen gegen das gesetzliche 
Verbot einen Straftatbestand dar.

Die Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, dass es nicht sinnvoll und daher 
unnötig sei, die rechtlichen Präventivmaßnahmen und die Sorgfaltspflichten bezüglich 
der Geldwäsche auf eine gesetzlich verbotene Tätigkeit auszuweiten. Wir halten dieses 
Argument für überzeugend. Es erscheint nicht einleuchtend, dass die Sorgfaltspflicht 
auch für eine Tätigkeiten gelten sollte, die bereits verboten sind. In Anbetracht der 
gegenwärtigen Überlegungen, die insbesondere auf EU-Ebene angestellt werden, bleibt 
natürlich abzuwarten, ob dieses Verbot künftig aufrecht erhalten wird. Solange dieses 
Verbot gilt, sieht die GD Binnenmarkt und Dienstleistungen derzeit jedoch keine 
Veranlassung, dieses Anliegen weiterzuverfolgen und beabsichtigt daher, Hue Akte zu 
schließen.

Sollten Sie innerhalb von vier Wochen keine neuen Fakten übermitteln, die zu einer 
anderen Einschätzung führen könnten, werden die Kommissionsdienststellen den Fall als 
abgeschlossen betrachten.

Mit freundlichen Grüßen
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